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"EHRE UND NOT DER SCHWEIZ":
JAPANS REZEPTION

DER SCHWEIZERISCHEN NEUTRALITÄT

Harald Meyer, Universität Zürich

Abstract

In the late fifties the Japanese perception of Switzerland as a permanently neutral pacifist
country developed to the point where Switzerland was seen as a model for the realignment of
Japanese security policy. Indeed, in the seventies, the armed neutrality of Switzerland was put
forward as a model for defence policy. During this period Japanese specialists in Swiss history
published a number of critical studies on Swiss neutrality which attempted to modify this ideal

image. And yet the myth of Switzerland as a "pattern valid country" is still very much alive in
Japan. What motivated Japanese scholars and political thinkers to look to Switzerland when

they sought to revise Japanese foreign and defence policy? How far did the Japanese

perception of Swiss neutrality correspond to the meaning of that neutrality as defined by
Swiss scholars? The aim of this article is not only to give insight into Japanese discussion of
the subject, but also to compare Japanese perceptions of Swiss neutrality with the changing
outlook of the Swiss themselves.

1. Einführung: Schwerpunkte der Neutralitätsauffassung
in der Schweiz

Das klassische Zeitalter der Neutralität fällt in den Zeitraum zwischen 1815

und 1915. Die Haager Friedenskonferenzen über Abrüstung und Fragen der

Land- und Seekriegsführung von 1907 brachten eine Kodifizierung der bisher

grösstenteils gewohnheitsrechtlichen Normen des Neutralitätsrechts. Seit

der Verletzung der Neutralität Belgiens durch das Deutsche Reich im Jahre

1914 und der Gründung des Völkerbundes von 1919 war der Schweiz

jedoch die Praktizierung des Prinzips der integralen Neutralität verunmög-
licht. Ein Wiederaufleben der integralen oder absoluten Neutralität erfolgte
unmittelbar vor und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, nachdem das

kollektive Sicherheitssystem des Völkerbundes versagt hatte. Nach 1945

erreichte das Neutralitätsprinzip in seiner internationalen Rezeption einen

Tiefpunkt. Zur Gründungskonferenz der UNO in San Francisco wurde die neu-
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318 Harald Meyer

traie Schweiz im Juni 1945 gar nicht erst eingeladen. Gegen Ende des

Krieges versuchten die USA die Schweiz dazu zu bewegen, ein Handelsembargo

gegen die Achsenmächte zu erlassen und alle Finanztransaktionen
einzustellen. Zwar leistete die Schweiz erheblichen Widerstand, musste

jedoch etliche Eingeständnisse vornehmen. Das NeutralitätsVerständnis der
USA war bereits während des Krieges begrenzt, in der Nachkriegszeit wurde
es aber noch restriktiver und lief letztlich auf eine regelrechte Ächtung
hinaus. Zudem suchten zahlreiche andere ehemals neutrale europäische
Staaten (Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark und Norwegen)
aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs
nunmehr Schutz in der NATO. In der Zeit des Kalten Krieges vermochte sich
das universalistische Rechtssystem der UNO zu etablieren, obwohl das

traditionelle Rechtssystem der Haager Konventionen weiter existierte. Die
Schweiz berief sich in der Nachkriegszeit stets auf das traditionelle Kriegsund

Neutralitätsrecht, während die USA und alle anderen Unterzeichnenden
der UNO-Charta bewusst einen Völkerrechtsdualismus in Kauf nahmen,
indem sie sich zum Rechtssystem der Vereinten Nationen bekannten. Im
Grunde ist der Gegensatz zwischen dem UN-Recht einerseits und dem

KriegsVölkerrecht sowie dem Neutralitätsrecht andererseits nach wie vor
ungelöst. Das schweizerische Bemühen um eine Beibehaltung der integralen
Neutralität fand spätestens mit der Beteiligung an Sanktionen während der
Golfkrise ein Ende. Der 2002 erfolgte Beitritt zur UNO machte die

Neuorientierung der Neutralitätspolitik, d.h. deren Entwicklung von einem

integralen zu einem differentiellen Neutralitätsverständnis sowie die weitgehende

Reduzierung der Neutralität auf ihren militärischen Kerngehalt sozusagen

offiziell.1

Angesichts der Krise, in der sich die schweizerische Neutralitätspolitik
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wiederfand, gab der Schweizer

Philosoph Roman Boos im Jahre 1948 eine Schrift mit dem Titel Die

Weltbedeutung der schweizerischen Neutralität heraus. Diese Publikation
diente als Rechtfertigung der schweizerischen Neutralität, indem Boos ihren

Ursprung aus der Friedensidee des mittelalterlichen Reiches herleitete. Im
Neutralitätsgedanken sei die christliche Nächstenliebe als "grundlegende
Soziallehre des Christentums Institution geworden".2 Die Schweiz müsse

1 Bezüglich der aussen- und sicherheitspolitischen Beziehungen der Schweiz zu den USA

und zur UNO vgl. Gabriel (1985: 14-23).
2 Vgl. Boos (Hg.) (1948: 29).
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auch in Zukunft an ihrem "dem Ganzen dienenden Prinzip des Friedens"
festhalten, das sich "durch die Jahrhunderte bewahrt und bewährt hat".3

Eine Fortsetzung und Erweiterung dieser idealistischen Auffassung von
Neutralität lieferte Kurt Brotbeck in seiner Schrift Die schweizerische Neutralität

als Beitrag zu einem freien Europa. Auch er sah den Ursprung des

Neutralitätsgedankens in einer innerhalb des Christentums mündig gewordenen

Friedensidee verankert, die zunächst eine Form des inneren Friedens

dargestellt und später auch nach aussen zu wirken begonnen habe. Er
empfahl dem Schweizer Volk, die Neutralität "trotz aller ausgesprochenen
und unausgesprochenen Vorwürfe der Unzeitgemässheit und des Outsider-
turns" aufrecht zu erhalten, und sich nicht einer "ausländischen, supranationalen

Instanz" unterzuordnen - dies nicht aus "nationalem Egoismus",
sondern im Bewusstsein um die schweizerische "Verantwortung gegenüber
Europa und der gesamten Menschheit".4

Der Politikwissenschaftler Alois Riklin versuchte im Jahre 1992, die
verschiedenen Funktionen der schweizerischen Neutralität genauer zu benennen
und im Wandel der Zeit nach ihrer Bedeutung zu ordnen. Riklin nennt fünf
historische Neutralitätsfunktionen mit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert von
oben nach unten abnehmender Prioriät:

1. Innenpolitische Integrationsfunktion: Zwei Faktoren: erstens die
"innere Neutralität", d.h. die Verpflichtung zum "Stillesitzen" und zur
Vermittlung im Falle innerer Konflikte von Bundesmitgliedern, so dass nie
alle Stände an inneren Fehden und Bürgerkriegen beteiligt gewesen seien;

zweitens die "äussere Neutralität", d.h. die Entwicklung des Systems der

direkten Demokratie und der Konkordanz dank der Neutralität gegen aussen.

2. Aussenpolitische Unabhängigkeitsfunktion: Diese Funktion habe seit

der Gründung des Bundesstaates die innenpolitische Integrationsfunktion
deutlich an Bedeutung übertroffen; Neutralität sei bis in unsere Tage als

Instrument zur Bewahrung der inneren und äusseren Souveränität betrachtet

worden.
3. Aussenwirtschaftliche Freihandelsfunktion: Die Durchsetzung des

Rechts auf freien Handel in Krieg und Frieden sei als aussenwirtschaftliche

Komponente der Unabhängigkeitsbehauptung einzuschätzen; im Haager
Land- und Seekriegsrecht von 1907 konnte das Freihandelsrecht der neutralen

Staaten zwar fast uneingeschränkt durchgesetzt werden, es sei jedoch von
den Krieg Führenden während den beiden Weltkriegen nicht respektiert

3 Vgl. Boos (1948: 50f.).
4 Vgl. Brotbeck (1963: 77-82).
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worden, d.h. diese hätten versucht, neutrale Länder in den Wirtschaftskrieg
hineinzuziehen.

4. Europäische Gleichgewichtsfunktion: Aufgrund ihrer geopolitisch
bedeutenden Lage sei die Schweiz bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ein
zentrales Gebiet im Schnittpunkt der Grossmachtinteressen gewesen, das nur
als sicherheits- und friedensfördernder Faktor im europäischen Gleichgewicht

gelten konnte, solange das schweizerische Hoheitsgebiet nicht zu
einem Unruheherd wurde oder ein Machtvakuum entstehen liess.

5. Universelle Dienstleistungsfunktion: Die neutrale Unbeteiligtheit
bewirke einen gewissen Vertrauensvorschuss, andererseits habe der Neutrale
ein Interesse, sein Abseitsstehen nicht als Drückebergerei erscheinen zu
lassen und durch "gute Dienste" zu kompensieren; wichtige Dienstleistungsfunktionen

sind: Flüchtlingspolitik, Rotes Kreuz, Schutzmachtfunktion,
friedliche Streitbeilegung, Sitz internationaler Organisationen, Konferenzort.5

Riklin beobachtet angesichts eines Vergleichs der historischen
Neutralitätsfunktionen mit dem Stellenwert der schweizerischen Neutralität in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Bedeutungsumkehr von der Priorität

der Integrationsfunktion zur Priorität der Dienstleistungskomponente.
Alle vier historischen Neutralitätsfunktionen hätten gegenüber der

Dienstleistungsfunktion eindeutig an Bedeutung verloren, weshalb sich die Neutralität

vom Mittel zur Kriegsverhinderung und Kriegslinderung im Laufe der
Zeit zu einem Instrument der Friedensförderung und der internationalen
Solidarität gewandelt habe. Das Nationalinteresse sei also zu Gunsten der

Solidaritätskomponente resp. der Dienstleistungsfunktion in den Hintergrund
getreten. Riklin weist allerdings darauf hin, dass internationale Solidarität auch

ohne Neutralität möglich wäre; selbst die besondere Neutralität des IKRK
könne ohne die Neutralität der Schweiz bestehen. Riklin empfiehlt zwar nicht

grundsätzlich auf die Neutralität zu verzichten, zumindest nicht solange die

Existenz der NATO noch als notwendig erscheint; allerdings dränge sich eine

Anpassung der schweizerischen Neutralität im Sinne einer Stärkung der

mitgestaltenden, friedensfördernden und solidarischen Ausrichtung auf. Am

grössten sei der Bedeutungsverlust der Integrationsfunktion. Die sich auf
dem Weg zu einer multikulturellen, mehrsprachigen Vielvölkergemeinschaft
befindende europäische Staatenwelt habe sich noch nie von der Schweiz so

wenig unterschieden wie heute. Die Unabhängigkeitsfunktion drohe sich gar
ins Gegenteil zu verkehren, da sich angesichts der europäischen Integrations-

5 Vgl. Riklin (1992: 16-20).
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bewegung eine faktische Integration ohne Mitbestimmungsrechte abzeichne.
Auch die Freihandelsfunktion sei seit dem Ersten Weltkrieg stark angeschlagen.

Inzwischen könne die Schweiz bei Sanktionen der UNO nur noch

begrenzt abseits stehen, möglich sei letztlich also nur die Praktizierung des

Prinzips der differentiellen Neutralität. Das Waffenausfuhrverbot werde in
Zukunft wohl aus innenpolitischen Gründen eher noch verschärft als

gelockert. Mit der Einkreisung der Schweiz durch die EU entfalle zudem die

politische Wirkung der Gleichgewichtsfunktion vollumfänglich.6
Der umfangreichste Beitrag zur Neutralitätsproblematik stammt von

Hans-Peter Brunner: Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz im
ausgehenden 20. Jahrhundert (1989). Brunner weist darauf hin, dass die
Tatsache der historischen Verwurzelung zwar unbestritten sei, die Neutralität
für den Schweizer jedoch zu einer Art Mythos und informell sogar zu einer

Verfassungsverpflichtung geworden sei. Das Primat der Neutralität in der

Aussenpolitik sei überholt und eigne sich heute höchstens noch als "Vorwand

für aussenpolitische Passivität".7 Der Mythos der "ewigen Neutralität"
paralysiere die aussenpolitische Handlungsfreiheit und könne sich langfristig
für die Unabhängigkeit geradezu kontraproduktiv auswirken. Brunner
empfiehlt folglich die Aufgabe der Neutralitätspolitik als Primat der Sicherheitsund

Friedenspolitik zugunsten einer "'bloss' dem rechtlichen Kern der
Neutralität verpflichteten Aussenpolitik".8

In den neunziger Jahren erschienen zwar auch Schriften zur
Verteidigung der Neutralität, so etwa vom emeritierten Geschichtsprofessor Peter

Stadler: Schweizerische Neutralität - eine geschichtliche Würdigung (1996).
Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Neutralitätsprinzip im Laufe seiner

historischen Entwicklung einem zwar schleichenden, aber dennoch ständigen
Wandel unterworfen war und die Aufrechterhaltung des Prinzips der integralen

Neutralität anfangs der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein Ende
fand. Die Neutralität der Schweiz entspricht heute weitgehend einer
differentiellen, d.h. lediglich militärischen Neutralität im Falle eines bewaffneten
Konflikts. Andererseits gewannen die karitativen Bemühungen der Schweiz
als Ausdruck einer internationalen Solidarität wie auch die Bereitschaft zur
Teilnahme an friedensstiftenden Massnahmen seit dem Zweiten Weltkrieg
ständig an Bedeutung.

6 Vgl. Riklin (1992: 21-25).
7 Vgl. Brunner (1989: 195).
8 Vgl. ebd., 183.
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Überblickt man die Neutralitätsauffassung in der Schweiz seit der

Nachkriegszeit, so ist dieser allmähliche Wandel angesichts der sich verändernden

aussen- und innenpolitischen Lage kaum zu übersehen. Wie wurde die
schweizerische Neutralität in Japan - einem Land auf der anderen Seite des

Erdballs - rezipiert? Was bedeutete das schweizerische Neutralitätsmodell für
Japans Neuorientierung in der späten Nachkriegszeit? Wurde der
schleichende Wandel im schweizerischen Selbstverständnis der "dauernden
Neutralität" in Japan wahrgenommen? Dies sind Fragen, die auf einen Vergleich
der schweizerischen Neutralitätsauffassung mit der japanischen Neutralitätsrezeption

hinauslaufen, weshalb dieser skizzenhafte Überblick über die
Neutralitätsdiskussion in der Schweiz der Analyse des japanischen Diskurses

vorangesetzt wurde. Ziel der folgenden Ausführungen ist es zudem, vier Stationen

der japanischen Rezeption des schweizerischen Neutralitätsprinzips seit

der späten Nachkriegszeit herauszuarbeiten und aufzuzeigen, welche Personen

in Japan zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Motiven ihre Aufmerksamkeit

der schweizerischen Neutralität zuwandten.9

2. Die schweizerische Neutralität als aussen- und

sicherheitspolitisches Modell im Japan
der späten fünfziger Jahre

Der Neutralitätsgedanke entstand in seiner konkreten, völkerrechtlichen Ausprägung
erstmals in Europa, und die Schweiz gilt gemeinhin als Urform eines neutralen Staates.

[...] Die europäische Auffassung von Neutralität unterscheidet sich allerdings
grundlegend von den Vorstellungen, die wir Japaner und Ostasiaten damit verbinden. In Europa

wird der Neutralitätsgedanke auf eine ganz natürliche Weise mit dem Bestreben

gleichgesetzt, nicht in Kriege verwickelt zu werden und in Frieden leben zu können. In

Japan hingegen wird der Neutralitätsgedanke tendenziell als Ausformung eines passiven

Opportunismus gewertet. Um es noch etwas extremer auszudrücken: Der Neutralitätsgedanke

wird bei uns als Ausdruck einer defätistischen Haltung aufgefasst, während er im
Westen den Rang einer vorzüglichen Überlebensstrategie einnimmt. Mir ist es daher ein

grosses Anliegen, dass die Neutralität auch bei uns als sinnvolle Strategie zur

Existenzsicherung im internationalen Umfeld anerkannt wird. Die Europäer haben sich diese

9 Die unmittelbare Nachkriegszeit - geprägt von General Douglas MacArthurs Ausspruch

"Japan - werde zur Schweiz des Ostens" - wurde bereits im Beitrag von Morita Yasukazu

eingehend behandelt und soll hier ausgeklammert werden.
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positive Auffassung von Neutralität zu eigen gemacht, und ich empfinde es als eine

Notwendigkeit, in Bescheidenheit und Demut von ihnen zu lernen.10

So äusserte sich Uchiyama Masakuma, seines Zeichens Professor an der
renommierten Keiö-Universität, in einem im April 1959 in der Zeitschrift
Chüö köron veröffentlichten Symposiumsgespräch. Seine Beobachtung
fundamentaler Unterschiede zwischen der westlichen und der fernöstlichen Wertung

des Neutralitätsprinzips endet in der Aufforderung, vom Westen zu
lernen. Die Schweiz nennt er als eindrückliche Verkörperung des westlichen

Neutralitätsgedankens und empfiehlt, das Prinzip der Neutralität positiv zu
werten und als mögliches Handlungsregulativ für die japanische Aussenpolitik

in Erwägung zu ziehen.

Uchiyama wies auch darauf hin, dass sich die Sicherheitspolitik
westlicher Staaten im Grossen und Ganzen nach zwei verschiedenen Prinzipien
ausrichte: Die USA und die anderen Mitglieder der NATO hätten sich darauf
konzentriert, "unter Ausnutzung der bestehenden Machtverhältnisse
Militärbündnisse zu schliessen" und - so Uchiyamas beissende Kritik - "diese als

friedensfördernd zu deklarieren". Aus der Sicht eines neutralen Landes wie
der Schweiz erscheine diese Strategie jedoch als "unvernünftig"; die Schweiz
strebe gerade das Gegenteil an, nämlich durch den bewussten Verzicht auf
die Abschliessung von Militärbündnissen den Frieden zu sichern. Das

Neutralitätsprinzip biete eine echte Alternative zur bisherigen Ausrichtung der

japanischen Sicherheitspolitik.
In scharfem Kontrast zu Uchiyamas Votum steht die Aussage des

damaligen Premierministers Kishi Nobusuke. Im Winter 1959 liess Kishi
verlauten:

Japan wird sich nie für den Neutralismus entscheiden. Wer die internationale Lage

objektiv einzuschätzen vermag, weiss, dass die Diskussion um eine mögliche
Neutralitätserklärung Japans vollkommen unrealistisch ist."

Der führende Kritiker und Kulturwissenschaftler Katö Shüichi nahm in
einem in der Zeitschrift Sekai vom April 1959 erschienenen Artikel
entschieden gegen Kishis Kritik an der Neutralitätsdiskussion Stellung. Nicht die

Erwägung einer Neutralitätserklärung sei "unrealistisch", sondern Kishis

10 Ishimoto/Uchiyama/Terasawa/Shinohara (1959: 98).
11 Zit. n. Katö (1959: 16).
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hartnäckige Zurückweisung derselben - so der Tenor von Katös Entgegnung.

Katö Shüichi liefert folgende Minimaldefinition des Neutralitätsbegriffs:
Erstens bedeute dieser, dass strikt auf eine Teilnahme an bewaffneten
Konflikten verzichtet wird. Es gehe kurzum darum, sich prinzipiell so zu
verhalten wie die Schweiz während des Ersten und Zweiten Weltkriegs.
Zweitens dürften als Hauptvoraussetzungen zur Umsetzung des Neutralitätsprinzips

keine Militärbündnisse eingegangen und keine ausländischen
Stützpunkte im eigenen Land geduldet werden.12

Weshalb wurde die Diskussion um eine offenbar von verschiedener
Seite angestrebte Neutralitätserklärung Japans gerade im Jahre 1959 zu
einem Politikum? Vorauszuschicken ist, dass zu Beginn des Jahres 1959 die

Verhandlungen über die Erneuerung des Japanisch-Amerikanischen
Sicherheitsvertrags begonnen hatten. 1952 war die Besatzungszeit offiziell zu Ende

gegangen, ein Sicherheits- und Verwaltungsabkommen zwischen den USA
und Japan gewährleistete jedoch das Fortbestehen amerikanischer Militärbasen

in Japan; im Gegenzug waren die Vereinigten Staaten verpflichtet,
Japan im Kriegsfall zu schützen. Tatsächlich hatte es im Jahre 1952

japanischerseits kaum eine andere Wahl gegeben. Die sieben Jahre später
erfolgte Erneuerung des Sicherheitsvertrags hingegen lief auf das Zustandekommen

eines Militärbündnisses hinaus, das sich die inzwischen
unabhängige japanische Regierung bewusst zum Ziel gesetzt hatte.

In seinem Artikel mit dem übrigens höchst prägnanten Titel "Die
Neutralität, der Sicherheitsvertrag und die Anerkennung Chinas" (Chüritsu to

anpo jöyaku to Chügoku shönin) macht Katö Shüichi deutlich, dass Japan
durch die Beibehaltung des Sicherheitsabkommens zwar weiterhin unter dem
Schutzschirm der USA leben könne, es aber erstrebenswerter sei, grösst-
mögliche Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit zu erlangen. Zudem gelte
es, die Beziehungen zu sämtlichen Nachbarländern, allen voran zu China zu
festigen. Das Eingehen eines einseitigen Militärbündnisses mit den USA sei

einer Annäherung an die Volksrepublik jedoch alles andere als förderlich.13

Katö forderte nicht einfach nur die Abschaffung des Sicherheitsvertrages,

sondern zeigte eine sicherheitspolitische Alternative auf: das

Neutralitätsprinzip. Die Schweiz galt ihm nicht als einziges Modell zur Erläuterung

des Neutralitätsgedankens. Katö erwähnt nebst Schweden auch einige

12 Vgl. Katö (1959: 16f.).
13 Vgl. ebd., 23-25.
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Staaten Asiens: Indien, Pakistan, Burma und Indonesien. Die Beziehungen
dieser Länder zur Volksrepublik China seien viel entspannter als das

Verhältnis zwischen China und Japan. Der Grund liege auf der Hand: Japan

spiele als Satellitenstaat der USA eine wichtige Rolle auf dem fernöstlichen
Schauplatz des "Kalten Krieges". Sich durch die Übernahme des

Neutralitätsprinzips aus dem "Kalten Krieg" heraushalten und China annähern - so

ist Katös Kernaussage zusammenzufassen.

In einer Gesprächsrunde zum Thema "Japans Neutralität: Realitäten und

Möglichkeiten" (Nihon no chüritsu - sono genjitsusei to kanösei),
protokolliert ebenfalls in der Aprilnummer der Zeitschrift Sekai, wurde das

Neutralitätsprinzip erneut als Gegenmodell zur bisherigen Aussenpolitik
Japans in Erwägung gezogen. Die Schweiz wurde wiederum als "Urform
eines neutralen Landes" eingeschätzt, da sie ihre Neutralitätspolitik mit
äusserster Konsequenz beibehalte. Das Neutralitätsprinzip sei in der Schweiz
ein Verfassungsauftrag und werde auch durch internationale Verträge
abgesichert. In den Protokollen etwa der Friedenskonferenz von San Francisco

von 1951 sei festgehalten worden, dass sich die schweizerische Neutralität
nicht mit den Zielen der Vereinten Nationen vereinbaren lasse. Die Schweiz
sei nicht Mitglied der UNO, weil sie ihrer langen Tradition der dauernden
Neutralität treu bleibe. Dennoch kämpfe die Schweiz an vorderster Front für
eine Politik der Entspannung zwischen Ost und West, indem sie

Konferenzorte bereitstelle, um den internationalen Dialog aufrecht zu erhalten.
Nicht weil der eindrucksvolle Palais des Nations in Genf stehe, sei diese Stadt

für hochrangige Treffen wie geschaffen, sondern weil die neutrale Schweiz
sich machtpolitisch zwischen den Westmächten und dem Ostblock positioniere.14

Der schliesslich im Mai 1960 erfolgte politische Entscheid zur Revision
des SicherheitsVertrages bereitete der japanischen Neutralitätsdiskussion ein

abruptes Ende. Premierminister Kishi peitschte den Vertrag durch das Parlament

und wurde anschliessend gestürzt. Die Abgeordneten der Oppositionsparteien

waren während der Session in einen Sitzstreik getreten und mit
Polizeigewalt aus dem Parlament entfernt worden. Bei Abwesenheit der

Opposition beschloss die konservative Regierungspartei im Alleingang die
Annahme des erneuerten Japanisch-Amerikanischen Sicherheitsvertrages.
Anschliessend erlebte Japan die grössten Massendemonstrationen und Stras-

senschlachten der Nachkriegszeit. Die öffentliche Entrüstung allerdings

14 Vgl. Tsuru/Irie/Obata/Inoki/Kuno (1959: 101-103).
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wandte sich weniger gegen das Vertragswerk selbst als gegen die Art und
Weise, wie es zustande gekommen war.

In der gesamten Neutralitätsdiskussion wurde das schweizerische
Neutralitätsprinzip im Grunde eher oberflächlich rezipiert. Neutralität schweizerischer

Provenienz wurde als Schlagwort mehrheitlich von linksgerichteten
Intellektuellen vereinnahmt, um Alternativen zu einer Aussen- und
Sicherheitspolitik im Kielwasser der USA aufzuzeigen. Wer von Neutralität sprach,

war in erster Linie gegen die Erneuerung des Sicherheitsvertrags und neigte
dazu, etwas mehr zu fordern als realistischerweise erreicht werden konnte.
Die Schweiz wurde folglich tendenziell aus rhetorischen Gründen als
Staatsmodell und Prototyp eines neutralen Landes in Betracht gezogen. Es fehlten
eingehende Definitionen zum Neutralitätsgedanken, wie er in der Schweiz
existierte. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es sich um eine
hoch brisante, politisch motivierte Grundsatzdebatte handelte, und nicht
annähernd um Forschungssymposien zur eingehenden Deutung des schweizerischen

Neutralitätsmodells.
In der Nachkriegszeit fehlte es zudem noch an ausgewiesenen Spezialisten,

die sich nicht nur mit der Geschichte und der zeitgenössischen
Praktizierung des Neutralitätsprinzips in der Schweiz beschäftigten, sondern sich

zugleich auch aktiv und vor allem objektiv an der japanischen Neutralitätsdiskussion

beteiligt hätten. In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wäre es

für die Qualität der Neutralitätsdiskussion in Japan von Vorteil gewesen,
wenn sich Schweizspezialisten zu Wort gemeldet hätten, die eine

Neuausrichtung der japanischen Aussen- und Sicherheitspolitik nach schweizerischem

Vorbild kritisch hinterfragt hätten. Das Gegenteil war der Fall: Im
Jahre 1956 publizierte Watanabe Takeshi eine Schrift mit dem Titel "Lernen
wir vom grossartigen Geist des Schweizer Volkes: Ohne Bemühen um die

Selbstverteidigung keine Unabhängigkeit" (Suisu kokumin no idai na seishin

ni manabö: Jiei no doryoku nakushite dokuritsu nashi). Watanabe betont

zwar im Vorwort, dass er "eine möglichst realitätsnahe Darstellung"
angestrebt habe,15 erreichte aber durch seine Betonung des Aspekts der

bewaffneten Neutralität, dass jene Kräfte in der politischen Landschaft Japans

Auftrieb bekamen, die sich lediglich für eine Verstärkung der japanischen
Selbstverteidigungsstreitkräfte einsetzten und keinesfalls beabsichtigten, aus

Japan ein neutrales Land zu machen. Das von Watanabe beschriebene
Bestreben der Schweiz, "gegen jeden Angreifer unter Aufbietung der gesamten

15 Vgl. Watanabe (1956: 1).
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